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im Namen des Deutschen Volkes 

ı' 

In der Strafsache gegen den landwirtschaftlichen Arbeiter 
n T aus Lüdenscheid d=Hbnsel Nr. 287, Pol= 
ntscher VClkstumszugehör tgkett, in dieser Sache in Strafhaft in 
Neusustrum, Lager F, . 

wegen Sittlichkeítsverbreehens 

hat das Reichsgericht, 4. Strafsenat, in der Sitzung 
vom 6. Februar 1942, an der teilgenommen haben 

. ı als Richter: 
der Senatsprästdent Müller als Vorsitzender 
und die .Re tchsger tchtsräte Lv.Schwar:„Dr. Schäfer, 
LV. Franeke sowie Lv. .Hbckl, 

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der Oberstaatsanwalt t Dr. Hörchner, 

als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle: 
der Sekretär Heuer, ` 

auf die Ntchttgkeítsbeschwerde des Oberreíchsanwalts nach 
mündel scher Verhandlung .für .Hecht erkannt: 

Los ürtetl des Sonderger tchts .D o r t m u n d vom 5. November 
1941 wird mitsamt seinen tatsächl wichen Feststellungen aufgehoben. 

.Die Sache wird zur neuen Verhandlung und Ehtseheidung an die 
Vor tnstanx zurückverwí esen. 

Rechts 

Gründe 

Ihr jetzt 22 Jahre alte und bisher nicht bestrafte .Angeklagte 
ist polnischer rblkstumszugehör tgkeit. .Er .stammt aus dem .Bezirk 

Von wegen 

I 

Radons 
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Radon: im Gouvernement-, Aug' seine Hel Dung zur Arbe i tsvermittlung 
nach Deutschland wurde er, wie das Sonderperícht feststellt, be t 
dem Bauern S. in Líídensche tdaflonsel eingestellt. Vorher war 
er auf seine Pol wehten gegenüber deutschen Frauen und Fädchen aus.-= 
drückt ich hingewiesen worden. 

I 

1 
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S« LNr Angeklagte wurde von seinem Arbeitgeber zu 
allen landwirtschaftlichen Arbeiten herangezogen. .Er .führ te diese 
auch stets zur vollsten Zufriedenheit aus, daß er sich in Kur= 
:er zeit das Vertrauen ä' |, der ihn als arbeitswíllig, 
fuezßzg und ordentlich bezeichnet, erwarb. IN September/Oktober 
1941 wurde der .Angeklagte auch bei der Kartoffelernte beschäftigt, 
zu der auch Schulkinder zugezogen waren. Am 7. Oktober 1941 waren 
die l4jähríge «Yt H und die „Lijahrige μq | R] 

I damit beschäftigt, Kartoffeln in Körben zu sammeln. .Der 
Angeklagte nahm diese Körbe an und füllte die Kartoffeln in einen 
bereitgestellten Hagen. Als ihm die Zeugin „-} die Kartoffeln 
übergab, faßte er ihr plötzlich durch den Halsausschnitt des KG et= 
des an ihre Brust, trotzdem sie sich wehrte. Lahn faßte er ihr › 

unter den Rock an ihre Beine ~bis in die~Hahe des Oeschlechtsteils. 
lkn bloßen Körper der Zeugin koNnte er nicht berühren, da sie 
einen Schlüpfer trug. .Die Zeugin .RJ |, die hinter der Z8U= 
gen al | stand und den Angeklagten beobachtet hatte, trug deshalb 
zumachst Bedenken, sich dem Angeklagten zu nähern und ebenfalls 
ihre Kartoffeln abzuliefern. Sie ging dann aber doch auf den An: 
geklagten zu, der sie ebenfalls durch den Hblsausschnttt an ihre 
Brust und unter den ñwck an Ihre Beine faßte. Auch die Zeugin 
RÄ , I stieß den Angeklagten zurück und schlug mit dem Korb 
nach ihm. . 

. Ber 

`11 Jahre. alte Zeuge S{::::] war auch schon früher gelegen; 
lieh auf dem' auf des Bauern s' . Fahrend der .Roggenernte lief 
einmal der Angeklagte mit dem Rufe ,kastrl eren' Unter ihm her,' . 

warf den Jungen zu Boden, öffnete ihm den Hosenschlttx und be= 
schaute sich seinen Geschlechtstetl. Als der Zeuge zu weinen an= 
fing, ließ er ihn sofort wieder los und sagte, es Set nur Spaß 
gewesen. Henn dies gewesen ist, vermochte der Zeuge mit Bestimmt: 
hebt nicht mehr anzugeben. .Er meint, es wäre etwa 2 WOchen vor 
Beginn der Kartoffelernte, die ENde September 1941 angefangen hat, 

SO 

gewesen . 
Fähren d 
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Wahrend der Kartoffelernte, am 8. Oktober 1941, sp ie l t e  
s i ch  e i n  Ehrl scher Vorfall ab. Wiederum l i e f  der Angeklagte h i n te r  
dem Zeugen Sl l he r .  s und der Angeklagte hatten steh Kur: 
vorher m i t  Kartoffeln beworfen Der Zeuge stürzte an e i n e r  schlüpf= 
r i g e n  Ste l le  des Weges zu Boden. Der Angeklagte beugte s ich über 
ihn, kn ie te  s i ch  zwischen se ine Beine und ho l te  den Oesehlechtsteil 
des Jungen aus der Hose, 'den e r  langzog. H ie rbe i  hatte der  Ange.-= 
k lagte e i n  geschlossenes Taschenmesser, das er  gefunden ha t te ,  im  
Mund. Als der Zeuge sagte, wenn er ihn n icht  los lasse,  werde er  es 
dem auf dem Hof des Bauern .S`{ | beschäftigten holländischen 
Schweizer sagen, m i t  dem s ich der Angeklagte n i ch t  gut stand,~l ie,G 
der Angeklagte den Zeugen wieder  l os  und entfernte s i ch .  

Um den 8. Oktober 1941 herum ere ignete  s ich  endl ich noch 
folgender Vor fa l l :  Als s ich d i e  Kinder und der Angeklagte w i e d e r  
einmal m i t  Kartoffeln .beworfen hatten, ergr i f f  er den l4jähr-igen 
1"l IB , legte ihn zu Boden und kn ie te  s i ch  so über- ihn, 
daß er  s i c h  n ich t  mehr bewegen konnte. Im HUnde hat te  er e i n  Ta= 
schermesser. Er öffnete thrıı den Hosenschlitz, gri f f  on seinen Ge: 
schlechtsteíl und sagte: ,li abschneiden, kastrieren."'. Er öffnete 
dann das Uesser, an dem s ich 2 Kl ingen befanden, und machte m i t  
diesem eine drohende Bewegung. 'Als FF_ -:IB zu weinen begann, 
l i e ß  e r  sofort von ihn: ab und meinte,  es Set nur Spaß gewesen. 
. .Das Sondergertcht erbt Takt i n  den Handlungen des Angeklagten 
gegenüber der HE | [ l eine m i t  Gewalt vorgenonzuıene unzüch= 
tage Handlung (5 176 Abs. 1 Nr .  1 StGB), gegenüber der erst l}japh= 
regen an RE | e i n  Verbrechen .e2o9flßlñ Abs. 1 Nr.1 und _; 
StGB. Gegenüber .dem erst l l j ahr igen Hans .s1 | hat der Angeklagte 
nach Ansicht  des Sondergeriehts e i n  fortgesetztes Verbrechen gegen 
§ 176 Abs. 1 Nr .  3 und zugleich gegen § 175a Nr.1 sms begangen, 
gegenüber dem l-4.jdhrígen Bl | e i n  Verbrechen gegen § 175 a Nr.1 
StGB. Auch d i e  Taten gegenüber s. und B : se ien  von dem. 
Angeklagten zu Unzucht zwecken begangen. 

Das Sondergericht verne in t  dann, daß d i e  Tat des Angeklagten 
s teh  a l s  e i n  Verstoß gegen § 4 volksschädl íngsVO, gegen § 1 Gewalt: 
verbrechervO darstel le oder nach § 1 des Re ichsgesetzes vom 4.Sep= 
tember 1941 rnesı I S.54_9).su bestrafen eeí .Es v e r u r t e i l t e  den Ange= 
klagten wegen S t t t l  tehkeitsverbrechen . i n  4 Fällen zu einer Gesamt: 
strafe von l O  Jahren Zuchthaus. 

Hiergegen r i c h t e t  s i c h  d i e  Ntcht tgkettsbesehwerde des Ober= 
reiehsanwalts. S i e  i s t  begründet. D i e  
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Die Anwendung des § 4 volkssehadl íngsvO und des 5 1 Gewal t.-.= 
uerbrecherrV auf die Ist des Angeklagten ist im .Ergebnis zutreffend 
von dem Sonderger acht abgelehnt„ Am Schluß der Ausführungen über 
diesen 5 .1 (unter Ur. 2) heißt es dann, der Angeklagte Set auch 
nach seinem Vorleben und seinem ganzen Verhalten auf dem. Gut des 
Bauern Schröder nicht als der Ire eines Gewaltverbrechers anzu= 
sehen. 

.Das Urteil fährt dann unter er. 3 Ihr t; ,Aus den gleichen 
Erwägungen wie zu 2 hat es- das Sonderger acht auch abgelehnt, 5 .Z 
des Gesetzes zur ÄNderung des Beichsstrafgesetzbuchs vom 4.Septem= 
~ber 1941 anzuwenden. NUr wenn der Schutz der Vblksgeme ínschaft 
oder das Bedürfnis nach gerechter Sühne es erfordern, verfällt der 
Sittlichkeitsverbrecher der Tbdesstrafe. Hehn auch nicht zu werken= 
neu ist, daß der Angeklagte sich in schwerster Weise an dem hast: 
barsten Gut des deutschen Vblkes, seiner .Tugend, uergrtfifen hat, 
so glaubt das Sbndergericht doch, daß der Schutz der vblksgemein= 
Schaft oder das Bedürfnis nach gerechter Sühne bei dem wíederge= 
gebenen Sachverhalt die Ibdesstraj? nicht erfordert. ' 

Diese Ausführungen lassen es mindestens als möglich erschei= 
nun, daß vom Landgericht auch für 5 .1 der Novelle zum StGB vom 
4. September 1941 das VOrhandensein eines besonderen Iñtertyps 
des Sittltchkettsverbrechers verlangt wird. .Diese Ansicht wäre 
trr kg. La es darauf ankommt, ob der Schutz der VOlksgemetnschaft 
oder das Bedünfnts nach gerechter Sühne die schwere Strafe des 
§ .1 erfordert, so entscheidet über dieses Enfordnts nicht die Per: 
sönlichkett des Täters. Vielmehr ist maßgebend, daß das Sittl ich= 
keitsempfínden und das Gerechtigkeitsgefühl der ihres VOlkstums 
bewnßten Vblksgeme inschaft im ganzen die Uhschädl ichmachung des 
Täters aus den insbesondere auch durch die Kg tegsverhältnisse ge= 
gebenen NOtwendigkeiten verlangt, die die Wohlfahrt des deutschen 
Volkes bedingen; so auch der besondere Strafsenat in dem zum Abdruck 
bestimmten Urteil vom 20. NOvember 1941 in Sachsen .ROBStS 2/41. flhfik 
gebend sind also die objektiven Notwendigkeiten." Lbnaeh sind die 
VOraussetzungen der ßß .34„55 ZVO .für die Niehtigkeitsbeschwerde 
gegeben, 

Bei der neuen Verhandlung wird das Sondergericht folgendes 
zu beachten haben:Lbr Angeklagte. ist Isle, Angehöriger des Volkes, 
das nicht nur bei Kg tegsbeginn und im Kriege, sondern schon im 

.F'rie= 
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.Prieden, insbesondere bei der Verfolgung der Volhsdeutschen, seine 
Oehdssigkett gegen das Deutschtum und eine maßlose Grausamkeit de: 
zeigt und dem deutschen Volke schweres Leid bereitet hat. Los hat 
man den Angeklagten nicht entgelten lassen. Er hat vielmehr Ge: 
legenhett zur Arbeit und zu einem Leben in Ordnung und Sicherheit 
in .Deutschland erhalten. Han ist ihm 1freundlich entgegengekommen 
und hat ihn gut behandelt. Ler Angeklagte hätte deshalb allen Anlaß 
zu einem anständigen und gesetzmäßtgen Verhalten gehabt; er war 
auch davor gewarnt, sich an deutschen Hadchen oder Frauen zu ver: 
greifen. Er hat aber im Gegenteil die Oroßmut des deutschen Vol: 
des mißachtet und das Vertrauen des .Arbeitgebers mtßbraucht. Er 
hat sich als Stttlichkeitsverbrecher,in schwerster Heise an dem 
kostbarsten Gut des deutschen Vblkes',an deutschen Kindern, vergan- 
gen, die Ruhe und Sicherheit der deutschen Vblksgemeinschaft stark 
gefährdet und die Ehre des deutschen VOlkes frech verhöhnt. UNter 
diesen Umständen wird, falls nicht besondere Gründe dagegen spie= 
Chen, sowohl der Schutz der VOlksgemetnschaft als auch das Bedarf= 
nis nach gerechter Sühne die Anwendung des § .l a.a.O. gegen den ` 
polnischen Angeklagten erfordern; vergl. das Urteil des Besonderen 
Senats des .Reichsger tchts a.a.O. - 

ferner ist auch festzustellen, ob der Angeklagte das Alter 
der Kinder gekannt hat, also insbesondere gewußt oder wenigstens 
damit gerechnet hat, daß die Marianne Re tntnghaus und Hans Scharb 
noch nicht 14 Jahre alt waren. Hat er andererseits den Brockhaus 
für noch nicht vierzehnjährig gehalten, so liegt insoweit bei 
diesem noch ein Versuch des .Verbrechens gegen § .l 76' Abs. l Nr. 3 
StGB, insoweit also auch Sittlichkeitsverbrechen 1.8. des § .1 a.a.O. 
vor. 

\ı. 

geh.: llüller Schwa rz Schafe r er. Francke Hackt 
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